Aktion 1.2 - Jugendinitiativen
Was ist eine Jugendinitiative?

Ein Projekt, das von einer Gruppe von Jugendlichen selbständig geplant und durchgeführt wird. 
Was für Projekte werden gefördert?

Es gibt keine genauen Vorgaben, was für ein Projekt das sein muss. Ein Theaterstück ist genauso möglich wie eine Fotoausstellung, eine Umweltschutzkampagne oder auch die Umgestaltung eines Spielplatzes. Die wichtigsten Kriterien sind:

· Das Projekt muss von Jugendlichen selbständig durchgeführt werden. 

· Es muss ein europäisches Thema haben, das lässt sich aber (fast) immer auch finden, z.B. Kampf gegen Rassismus, Suchtprävention, Umweltschutz, Medien oder Jugendkultur.    

· Es muss ein gemeinnütziges Projekt sein, also auch anderen - v.a. Jugendlichen - zugute kommen.

· Es darf nicht gewinnorientiert sein, man darf also kein Geld damit verdienen. 

· Es muss ein lokales Projekt sein, d.h. es muss in der näheren Umgebung oder jedenfalls im Land - stattfinden. 

Wo können Projekte stattfinden?

In allen Programmländern (EU-Mitglieds- und Beitrittsländern), aber nicht in Ländern außerhalb der EU. Der Förderantrag muss immer in dem Land gestellt werden, wo das Projekt stattfindet. 
Wer kann Projekte beantragen? 

Gruppen von (mindestens 4) Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 30 Jahren. EineR aus eurer Gruppe ist für den Förderantrag verantwortlich und muss den Antrag unterschreiben. Die/Der, die/der den Antrag unterschreibt, muss volljährig (also mindestens 18 Jahre) sein. 
In bestimmten Fällen kann auch ein Verein oder eine Organisation den Antrag für die Gruppe stellen.

Wenn alle Jugendlichen jünger als 18 Jahre sind, muss das Projekt von einer/einem JugendarbeiterIn oder einem Coach begleitet werden. 
Die wichtigste Zielgruppe sind (in Bezug auf Ausbildung, Lebens- und Familiensituation oder Gesundheit)  benachteiligte Jugendliche.
Wie lange kann ein Projekt dauern?

3 - 18 Monate (einschließlich Vorbereitungszeit) 

Was wird gefördert?

Im Wesentlichen bekommt ihr das Geld für Material, fachliche Unterstützung und sonstige Ausgaben, die ihr für die Umsetzung eurer Ideen braucht. Also z.B. Proberäume mieten, Stoffe kaufen und Kostüme schneidern, Video-Equipment ausborgen, Plakate und Einladungen drucken lassen, Essen kaufen für das Buffet für die Eröffnungsfeier, Honorar für Grafik, Fahrtkosten, Telefonkosten, … Ihr dürft aber keine großen Anschaffungen machen und z.B. keine Geräte kaufen sondern nur mieten, und die Honorarkosten müssen weniger als die Hälfte der Kosten ausmachen. Ihr müsst diese Kosten schätzen und für den Antrag ein Budget schreiben. 
Kann man auch internationale Projekte machen?

Ja. Es gibt die Möglichkeit, dass Gruppen aus zwei oder mehr Ländern zu einem Thema ein gemeinsames Projekt machen.  Diese Projekte heißen transnationale Jugendinitiativen. 
Wie hoch ist die Förderung?
Bis zu € 10.000 Projektförderung. Zusätzlich können noch einmal 10 % der Fördersumme für Follow-up Aktivitäten beantragt werden (z.B. für eine Ausstellung, eine Website, …)  
Für internationale Jugendprojekte (mit einer oder mehreren Partnergruppen in einem anderen Land) gibt es zusätzliche Förderungen:

· Projektvorbereitungsbesuch (100 % der Reisekosten + € 50/Person/Tag für eine Person aus jedem Land und für max. 2 Tage)

· 70 % der Reisekosten für die Partnergruppen

Wie beantragt man eine Förderung?

Für den Förderantrag gibt es ein eigenes Antragsformular. Das Formular findet ihr auf der Website der Nationalagentur JUGEND IN AKTION www.jugendinaktion.at und bekommt ihr auch bei der wienXtra-jugendinfo. Das Antragsformular müsst ihr ausfüllen und rechtzeitig zur Antragsfrist an die Nationalagentur JUGEND schicken. Daumenregel ist: 3 - 4 Monte, bevor euer Projekt beginnt und ihr das erste Projektgeld ausgeben wollt, muss der Förderantrag abgegeben werden.        
Antragsfristen:

1. Februar für Projekte, die zwischen 1. Mai und 30. September beginnen

1. April für Projekte, die zwischen 1. Juli und 30. November beginnen

1. Juni für Projekte, die zwischen 1. September und 31. Jänner beginnen

1. September für Projekte, die zwischen 1. Dezember und 30. April beginnen

1. November für Projekte, die zwischen 1. Februar und 30. Juni beginnen
Was passiert weiter?

Etwa ein Monat nach Antragsfrist findet die Kuratoriumssitzung statt, wo über euren Antrag entschieden wird. Spätestens zwei Monate nach Antragsfrist bekommt ihr Brief und Nachricht, ob euer Projekt genehmigt wurde oder nicht. Wenn euer Projekt genehmigt wurde, bekommt ihr mit zusammen mit dem Brief auch eine Finanzierungsvereinbarung (= Fördervertrag), die ihr unterschreiben und an die Nationalagentur JUGEND zurückschicken müsst. Danach bekommt ihr 75 % des Geldes, das ihr beantragt habt bzw. das genehmigt wurde, überwiesen. In der Hälfte eures Projekts müsst ihr einen kurzen Bericht schreiben und nach Abschluss eures Projekts müsst ihr einen ausführlichen Bericht - dafür gibt es wieder ein Formular - aber keine Abrechnung machen. Wenn die Nationalagentur JUGEND den Bericht geprüft hat, bekommt ihr die restlichen 25 % des Geldes überwiesen. 

Wo bekomme ich Infos und Unterstützung?  

Die wienXtra-jugendinfo als Regional- bzw. Servicestelle hilft euch beim Ausfüllen der Formulare, bei der Abrechnung und bei der Projektplanung und -vorbereitung, z.B. Infos , wo ihr Video-Equipment ausborgen könnt, Kontaktadressen von Einrichtungen, die das Projekt vielleicht unterstützen, … und ihr könnt Einladungen für eure Projektpräsentation in der jugendinfo aufhängen.   
Wo gibt es weitere Informationen?

Website der Österreichischen Nationalagentur: http://www.jugendinaktion.at
und

wienXtra - jugendinfo


1., Babenbergerstraße 1


Tel.: (01) 1799
http://www.jugendinfowien.at 

eMail: jugendinfowien@wienXtra.at

Kontakt: Eva Floigl, Tel. 4000/84083, eMail: eva.floigl@wienXtra.at
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